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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 114 Volkmarode (Anhörung) 14.05.2018 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Anhörung)

16.05.2018 Ö

Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 30.05.2018 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 05.06.2018 N

Beschluss:

"Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit örtlicher Bauvorschrift „Dibbesdorfer Straße Süd“, 
QU 62, sowie der Begründung wird zugestimmt. Die Entwürfe sind gemäß § 3 (2) 
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über 
die Auslegung von Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben, noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig ist. 
Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch 
nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei der 
Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Am 11. Oktober 2011 hat der Verwaltungsausschuss die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
mit örtlicher Bauvorschrift „Dibbesdorfer Straße Süd“, QU 62, mit dem Ziel beschlossen, 
Wohnbauflächen zu entwickeln, bzw. Standorte für öffentliche Nutzungen (Feuerwehr, 
Kindergarten und Grünflächen) festzusetzen. Die Ortsfeuerwehr ist inzwischen an einem 
nahegelegenen Standort realisiert worden. 

Für den Ortsteil Querum hat die Verwaltung im Jahr 2006 einen Rahmenplan erstellt, dem 
der Rat in seiner Sitzung am 27. Februar 2007 der vorgelegten Rahmenplanung im 
Grundsatz zugestimmt hat. Der Rahmenplan Querum sieht in diesem Bereich intensive 
Erholungsnutzungen vor (öffentliche Grünfläche). Zugleich stellt dieser Bereich eine 
Klimaachse mit gesamtstädtischer Bedeutung dar und ist prinzipiell eine stadtstrukturelle 
Trennung zwischen der Ortslage Querum und dem angrenzenden Gewerbegebiet im Süden. 



Planerisches Ziel ist es, die Industriebrache des ehemaliges Betonwerks Wahrendorf und 
angrenzende städtische Flächen im Bereich der alten Nordtangentenplanung - nach deren 
Wegfall - soweit möglich zu Wohnbauland zu entwickeln und Standorte für öffentliche 
Nutzungen (Kindergarten, Grünflächen usw.) zu sichern. Damit sollen nach Aufhebung der 
Nordtangente neben den bestehenden gewerblichen Nutzungen adäquate Folgenutzungen 
ermöglicht werden. Durch ihre innerstädtische Lage und die gute vorhandene Infrastruktur 
bieten die vorhandenen Flächen Potential für im Stadtgebiet dringend benötigte 
Wohnbauflächen. Die Grünbereiche sollen planungsrechtlich als öffentliche Grünflächen 
gesichert werden. Der bestehende Gewerbebesatz nördlich der Volkmaroder Straße wird als 
gemischt bzw. gewerblich genutzter Bereich gesichert. 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) 
BauGB und sonstiger Stellen

Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB wurde vom 
23. Januar bis zum 25. Februar 2014 durchgeführt.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB, (der Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB) und sonstiger Stellen wurde in der Zeit vom 
31. März 2017 bis 03. Mai 2017 durchgeführt.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefügt und dabei mit 
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

In der Zeit vom 18. Dezember 2013 bis zum 08. Januar 2014 wurde die Öffentlichkeit über 
die Planungen zum Bebauungsplan „Dibbesdorfer Str.-Süd“, QU 62, informiert. Die 
Unterlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtplanung und Umweltschutz, 
Langer Hof 8, zur Einsicht zur Verfügung; darüber hinaus wurden sie auch im Internet 
veröffentlicht.

Zu der Planung sind weder schriftliche Äußerungen eingegangen, noch wurden mündliche 
Äußerungen zur Niederschrift vorgebracht. 

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes mit örtlicher 
Bauvorschrift „Dibbesdorfer Straße Süd“, QU 62

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2: Nutzungsbeispiel 
Anlage 3 a: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A)
Anlage 3 b: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich B)
Anlage 3 c: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich C)
Anlage 3 d: Planzeichenerklärung



Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begründung


